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Ein Jahr sind Sie nun im Amt. Wel -
chen Stellenwert hat die Förde-
rung der Beschäftigung schwerbe-
hinderter Menschen für den Land-
schaftsverband Rheinland?

Harry K. Voigtsberger Eine wichtige
Aufgabe des LVR besteht darin, die be-
rufliche Integration schwerbehinderter
Menschen in den allgemeinen Arbeits -
markt zu fördern. Das LVR-Integra-
tionsamt ist seit jeher ein verlässlicher
Partner der Betriebe und zwar nicht
nur in guten Zeiten, sondern auch in
Zeiten, in denen es viele Betriebe
schwer haben.

Die Auswirkungen der Wirtschafts-
krise sind inzwischen deutlich auf
dem Arbeitsmarkt spürbar. Wie
schätzen Sie die Beschäftigungs -
situation schwerbehinderter Men-
schen ein?

Voigtsberger Zu befürchten ist – und
die aktuellen Zahlen deuten darauf
hin –, dass die Arbeitsplätze schwer-
behinderter Menschen in wirtschaft-
lich schwierigen Zeiten besonders ge-
fährdet sind. Die Arbeitslosenzahlen,
aber auch die Zahl der Anträge auf
Zustimmung zur Kündigung, die das
Integrationsamt zu bearbeiten hat,
steigen deutlich spürbar an.
Wir müssen jetzt unsere Anstrengun-
gen verstärken und die Betriebe und
ihre schwerbehinderten Beschäftig-
ten nach Kräften unterstützen. Unser
Angebot richtet sich an Betriebe, die
sich in der Vergangenheit bei der Be-
schäftigung schwerbehinderter Men-
schen engagiert haben, jetzt in wirt-
schaftliche Schwierigkeiten geraten
sind und ihre schwerbehinderten Be-
schäftigten halten wollen. 

Wie reagiert der LVR konkret auf
die aktuellen Entwicklungen?

Voigtsberger Das Integrationsamt hat
sich frühzeitig mit den Auswirkungen
der Wirtschaftskrise auf die Beschäfti-
gung schwerbehinderter Menschen
auseinandergesetzt. Es hat im Mai die-
sen Jahres konkrete Vorschläge entwi  -
ck elt, wie Betriebe gezielt unterstützt
werden können. Auch unsere politi-
sche Vertretung, der Sozialausschuss
der Landschaftsversammlung Rhein-
land, hat sich mit den Vorschlägen be-
fasst und diese ausdrücklich begrüßt.
Befürwortet wurden unter anderem
die Hilfen für Betriebe in Kurzarbeit,
aber auch die Erhöhung der Förde-
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rung, wenn durch die Versetzung auf
einen anderen Arbeitsplatz im Betrieb
ein schwerbehinderter Mitarbeiter
oder eine schwerbehinderte Mitarbei-
terin weiterhin beschäftigt bleiben
kann und eben nicht arbeitslos wird.

Ist das eine Bevorzugung, wenn
schwerbehinderte Beschäftigte zu     -
sätzlich gefördert werden?

Voigtsberger Nein, das sehe ich nicht
so. Schwerbehinderte Menschen sind
häufig auf dem allgemeinen Arbeits-
markt benachteiligt. Gerade in Krisen-
zeiten ist es für sie ungleich schwerer,
sich im Wettbewerb um Arbeitsplätze
durchzusetzen. Unsere Aufgabe ist es,
diese Benachteiligung so gut es geht
auszugleichen.  

Wirkt sich die augenblickliche wirt-
schaftliche Situation auch auf die
Beschäftigung schwerbehinderter
Menschen beim LVR aus?

Voigtsberger Im Jahr 2008 hat der
Landschaftsverband Rheinland als Ar-
beitgeber die Beschäftigungsquote
mit 8,6 Prozent bei einer jahresdurch-
schnittlichen Arbeitsplatzzahl von rund
14.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern mehr als erfüllt. Wir tun alles da-
für, dass es so bleibt. Aber es ist zu be-
fürchten, dass die Wirtschaftskrise auch
an den öffentlichen Verwaltungen
nicht spurlos vorübergeht. Als Träger
des Integrati onsamtes ist sich der LVR
jedoch seiner Vorbildfunktion bewusst:
Wir appel lie ren nicht nur an andere –

LVR-Direktor Harry K. Voigtsberger

> 1950 geboren in Hindelang im 
Allgäu

> Studium für Flugzeugbau an der 
FH Aachen

> Studium der Politik-, Wirtschafts-
und Erziehungswissenschaften
an der RWTH Aachen

> von 1993 bis 2003 Schulleiter 
des Medien berufskollegs der
Stadt Köln

> von 2003 bis 2008 Erster Landes-
rat und Kämmerer des LVR

> seit Juni 2008 Direktor des LVR
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Nachgefragt
Harry K. Voigtsberger, Direktor des Landschafts ver bandes
Rheinland (LVR), über den Stellenwert der Teil habe von 
Menschen mit Behinderung am Arbeitsmarkt für den LVR,
die Auswirkungen der Wirtschafts krise auf die Beschäfti-
gungs situation schwer  be hinderter Menschen und die
Unterstützungs möglichkeiten des LVR-Integrationsamtes.
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Schwerbehinderte Beschäftigte: Im
Jahr 2008 gab es rund 154.000 schwer-
behinderte Beschäftigte im Rheinland.

Betriebe: Die Zahl der beschäftigungs-
pflichtigen Arbeitgeber betrug 14.758:
Von ihnen erfüllten 5.927 die Beschäf-
tigungsquote und 8.831 Betriebe zahl-
ten entsprechend Ausgleichsabgabe
für das Jahr 2008.

Entwicklung der Arbeitslosigkeit: Die
Entwicklung der Arbeitslosigkeit
schwerbehinderter Menschen (sbM)
in Nord rhein-Westfalen (NRW) zeigt,
dass die Zahl der schwerbehinderten
Arbeitslosen vom Dezember 2008 bis
zum Januar 2009 um etwa 7.000 Per-
sonen gestiegen ist. Im gleichen Zeit -
raum nahm die Zahl der Arbeitslosen

in NRW insgesamt um rund 140.000

zu. Der Anteil der schwerbehinderten
Menschen an der Gesamtzahl der Ar-
beitslosen liegt damit bei 5,4 Prozent.
Gemessen an der Zahl der Arbeitslo-
sen ist die Quote der schwerbehinder-
ten Menschen insgesamt gleich ge-
blieben, da die Gesamtzahl der ar-
beitssuchenden Menschen in NRW im
Vergleich stärker angestiegen ist. 

Entwicklung der Kündigungsverfah-
ren: Der Anstieg der Zahl der schwer-
behinderten Arbeitslosen schlägt sich
auch in der Zunahme von Anträgen
auf Zustimmung zur Kündigung beim
Integrationsamt nieder. Nachdem die
Zahl der zu bearbeitenden Fälle in den
Jahren 2007 und 2008 deutlich zurück -
gegangen war, verzeichnet das LVR-In-

?

tegrationsamt seit Ende 2008 einen
deutlich spürbaren Anstieg, der sich 
aller Voraussicht nach in diesem Jahr
weiter fortsetzen wird. Gerade die Fälle,
in denen die Kündigung aus betriebs -
bedingten Gründen erfolgt, haben
deut lich zugenommen: Gingen von Ok-
tober 2007 bis März 2008 insgesamt
446 Anträge beim Integrationsamt ein,
waren im vergleichbaren Zeit raum von
2008 zu 2009 schon 583 Fälle zu bear-
beiten. Damit ist die Zahl der betriebs-
bedingten Zustimmungsverfahren
beim LVR-Integrationsamt in ner halb
der letz ten sechs Monate im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum um 30 Prozent
angestiegen. Eine nochmals überpro-
portionale Steigerung der Zahl der An-
träge ist für die zweite Jahreshälfte zu
befürchten. ■
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Anträge auf Zustimmung zur Kündigung 
beim LVR-Integrationsamt
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wir wollen auch selbst die Arbeitsplät-
ze der Menschen mit einer Schwerbe-
hinderung über die Krise hinaus sichern
und neue schaffen.

Was können Sie den Betrieben in
diesen schwierigen Zeiten raten –
oder besser gesagt – empfehlen?

Voigtsberger Betriebe, die schwerbe-
hin derte Menschen beschäftigen und
nun in wirtschaftlichen Schwierigkei-
ten sind, sollten, bevor sie an Maßnah-
men denken, die sich negativ auf ihre
schwerbehinderten Beschäftigten aus-
wirken, mit dem Integrationsamt Kon-
takt aufnehmen und Unterstützungs-

möglichkeiten nachfragen. Mit den
Leistungen, die wir jetzt zusätzlich an-
bieten, können wir Arbeitgeber wir-
kungsvoll unterstützen. Nutzen Sie
die ses Angebot! ■

Zur aktuellen Situation

Der Arbeitsmarkt im Rheinland 
Die Wirtschaftskrise hat längst den Arbeitsmarkt erreicht. Wie entwickelt sich die Beschäftigungs-
situation schwerbehinderter Menschen – aktuelle Daten und Fakten ...

= 4.284

(Prognose)
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SERVICESERVICE

In der Wirtschafts- und Finanzkrise können Unternehmen zusätzlich gefördert werden durch ...

Betriebe, die bereits Kurzarbeit angemeldet haben, können zusätzlich unterstützt werden durch ...

Rufen Sie uns an – wir beraten Sie gern!

... die Anpassung der Förderhöhe bei Versetzung eines
schwerbehinderten Beschäftigten auf einen neuen 
Arbeitsplatz im Betrieb. Das heißt, wenn der Arbeits-
platz eines schwerbehinderten Beschäftigten dadurch
erhalten werden kann, dass er auf einen neuen 
Arbeitsplatz im Betrieb versetzt wird, dann kann der 
Betrieb einen Zuschuss zu den Investitionskosten 
wie bei einer Neueinstellung erhalten.

... die Anpassung der Leistungen bei außergewöhnlichen
Belastungen. Das heißt, bei behinderungsbedingter Min -

Auf einen Blick

Unterstützungsmöglichkeiten
für Betriebe 

derleistung können Arbeitgeber vom Integrationsamt
einen vorübergehend erhöhten finanziellen Ausgleich
erhalten, wenn dadurch der Arbeitsplatz des schwerbe-
hinderten Menschen nachweislich gesichert wird.

... ergänzende Darlehen. Wenn ein Betrieb stabilisieren-
de Investitionen tätigt und dies der Sicherung der 
Arbeitsplätze schwerbehinderter Beschäftigter dient,
kann er zusätzlich zu einem möglichen Zuschuss ein
zinsloses Darlehen erhalten.

Nehmen Sie Kontakt mit dem LVR-Integrationsamt auf,
bevor Sie betriebliche Maßnahmen einleiten, die sich
auf die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen
negativ aus wirken.

Das LVR-Integrationsamt will gemeinsam mit Ihnen
seine Möglichkeiten nutzen, um Sie und Ihre schwer-
behinderten Beschäftigten zu unterstützen!

... unveränderte Leistungsgewährung. Bei Betrieben, 
die für die Beschäftigung eines schwerbehinderten
Menschen bereits laufende Leistungen in Form von
Minder leistungs ausgleich erhalten und Kurzarbeit 

Hotline: 02 21/8 09-42 90 

E-Mail: integrationsamt@lvr.de

Ihren Ansprechpartner vor Ort finden Sie auf dem 
Internetportal des Landschaftsverbandes Rheinland 
unter www.lvr.de/soziales/service/ansprechpartner.

Ziel der verstärkten Maßnahmen ist es,  gefährdete 
Arbeitsplätze schwerbehinderter Menschen zu erhalten
und zu sichern. Trotz schwieriger Zeiten wird das Inte-

grationsamt die Neueinstellung schwerbehinderter
Menschen nach wie vor fördern und wird auch hierbei
Betriebe in beson derem Maße unterstützen.

Betrieben, die die negativen Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise bereits spüren und
etwa Kurzarbeit anmelden mussten, bietet das LVR-Integrationsamt für die weitere Beschäftigung
schwerbehinderter Menschen zusätzliche finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten.

anmelden mussten, kann das Integrationsamt die 
bisherige Leis tung ohne Kürzung weiter gewähren. 
Bei Kurzarbeit Null erfolgt allerdings die Einstellung 
der Leistungen.
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